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2 Reglement Aufgabenübertragung Zivilschutz 521.3 
 

(Gemeindeversammlungsbeschluss Nr. XX-2025 vom 10.06.2025) 
 
Die Gemeindeversammlung von Lenk, gestützt auf Art. 68 Abs. 2 Gemeindesetz [GG; BSG 170.11] 
sowie auf Art. 5 Bst e Organisationsreglement der Gemeinde Lenk [OGR; GR 101.1], 

 
beschliesst: 
 
Zweck Art. 1 Dieses Reglement regelt die Aufgabenübertragung der Einwoh-

nergemeinde Lenk im Bereich des Zivilschutzes an die Einwohnerge-
meinde Frutigen. 

  
Grundsatz Art. 2 1 Die Einwohnergemeinde Lenk überträgt die Aufgabe des Zivil-

schutzes gemäss Art. 3 Abs. 1 und Art. 47 des kantonalen Bevölkerungs- 
und Zivilschutzgesetzes [KBZG; BSG 521.1] vollumfänglich an die Ein-
wohnergemeinde Frutigen. 

  

 2 Die Einwohnergemeinde Frutigen erfüllt die Aufgaben als Sitzgemeinde 
auch für die Einwohnergemeinde Lenk. Die Zivilschutzorganisation tritt als 
«ZSO BEO WEST» auf. 

  
 3 Der Einwohnergemeinde Frutigen werden alle hoheitlichen Befugnisse 

übertragen, einschliesslich der Befugnis zum Erlass von Verfügungen, so-
weit diese mit der Erfüllung der übertragenen Aufgaben verbunden sind. 

  
Vertrag Art. 3 1 Die Details der Aufgabenübertragung regelt der Gemeinderat 

mittels Vertrag mit der Einwohnergemeinde Frutigen. 
  
 2 Der Gemeinderat wird ermächtigt, den Vertrag abzuschliessen und ge-

gebenenfalls an geänderte Verhältnisse anzupassen. 
  
Anwendbares Recht Art. 4 Die Einwohnergemeinde Lenk unterstellt sich ab 1. Januar 2026 

für den Bereich der übertragenen Aufgabe dem kommunalen Recht der 
Einwohnergemeinde Frutigen, soweit nicht kantonales Recht anwendbar 
ist.  

  
Aufgabenverteilung Art. 5 Die Aufgabenverteilung richtet sich nach dem Vertrag zwischen 

den Einwohnergemeinden Frutigen und Lenk. 
  
Inkrafttreten Art. 6 Dieses Reglement tritt am 1. Juli 2025 in Kraft. Es ersetzt alle 

früheren Erlasse. 
 
 
 
Lenk, 10.06.2025 
 
GEMEINDEVERSAMMLUNG LENK 
  

René Müller 
Gemeindepräsident 

Thomas Bucher 
Gemeindeschreiber 
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